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Satzung der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim 
über die Erhebung der Hundesteuer vom 09.12.2014
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim hat auf Grund des 
§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG), in den jeweils gültigen Fassungen, in seiner Sit-
zung am 02.12.2014 die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer

1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
2)  Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzuset-

zen ist.

§ 2
Steuerschuldner

1)  Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen 
Hund in seinen Haushalt aufgenommen hat. 

2)  Als Halter gilt auch, wer einen Hund in P#ege oder Verwahrung genom-
men hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachwei-
sen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerp#icht tritt in jedem 
Fall ein, sobald die P#ege, Verwahrung oder Haltung auf Probe oder zum 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 

3)  Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als gemeinsam 
gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen Hund oder meh-
rere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

§ 3
Anzeigep!icht

1)  Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen nach Beginn der Haltung 
bei der Gemeinde anzumelden. Bei der Anmeldung sind 

 1. Rasse 
 2. Geburtsdatum 
 3. Herkunft und Anscha%ungstag 
 glaubhaft nachzuweisen. 
2)  Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgescha%t wurde, 

abhanden gekommen oder gestorben ist oder mit dem er wegzieht, in-
nerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle der Abgabe des Hundes 
sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. 
Falls der Erwerber in einer anderen Gemeinde wohnt oder der Halter in 
eine andere Gemeinde umzieht, wird diese unterrichtet. 

3)  Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steu-
erbefreiung, so hat der Hundehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerp!icht

1)  Die Steuerp#icht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme eines Hun-
des in einen Haushalt folgenden Monats, frühestens mit dem Monat, in 
dem er drei Monate alt wird. 

2)  Die Steuerp#icht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Hund abgescha%t wird, abhandenkommt oder stirbt. Kann der genaue 
Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerp#icht mit Ab-
lauf des Monats der Abmeldung. 

3)  Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt die Steuerp#icht ent-
sprechend Absatz 1) und endet entsprechend Absatz 2) Satz 1.

§ 5
Steuersatz

Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt. 

§ 6
Festsetzung und Fälligkeit

1)  Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festge-
setzt. 

2)  Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Abga-
benbescheides für die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 
15. Februar, am 15. Mai, 15. August und 15. November mit jeweils einem 
Viertel des Jahresbetrages fällig. 

3)  Beginnt oder endet die Steuerp#icht im Laufe des Jahres, so ist die Steu-
er anteilsmäßig auf volle Kalendermonate zu berechnen.

4)  Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend 
von Abs. 2) am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der An-
trag soll spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Kalen-
derjahres gestellt werden. 

5)  Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer 

durch ö%entliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuer-
schuldner treten mit dem Tage der ö%entlichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§7
Steuerbefreiung

1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 1.  Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder sonst 

völlig hil#oser Personen unentbehrlich sind. Die Blindheit, Gehörlo-
sigkeit und völlige Hil#osigkeit kann mit einem Schwerbehinderten-
ausweis oder ärztlichen Gutachten nachgewiesen werden.

 2.  Rettungshunden, die regelmäßig und uneingeschränkt im Bereich 
des Feuerwehr-, Sanitäts- oder Rettungsdienstes oder bei einer 
staatlich anerkannten und/oder im ö%entlichen Katastrophenschutz 
tätigen Hilfsorganisation eingesetzt sind und die Ausbildung und 
Prüfung nach der „Dienstvorschrift für die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungshunden der Feuerwehr-Facheinheiten Rettungshun-
de/Ortungstechnik (RHOT) bei den Feuerwehren in Rheinland-Pfalz“ 
oder die „Gemeinsame Prüfungs- und Prüferordnung für Rettungs-
hun-deteams gemäß DIN 13050“ oder eine vergleichbare Ausbil-
dung und Prüfung mit Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der 
Ausbildung und Prüfung sowie der regelmäßige und uneinge-
schränkte Einsatz sind auf Anforderung von der betreibenden Orga-
nisation schriftlich nachzuweisen. 

 3.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tier-
heimen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind. 

 4.  Schweißhunden von anerkannten Führerinnen und Führern im Sin-
ne des § 35 Abs. 4 Landesjagdgesetz.

2)  Hunde, für die nach Abs. 1) Steuerbefreiung gewährt wird, sind bei der 
Bemessung der Steuer für zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu 
bringen. 

3)  In den Fällen des Abs. 1) Nr. 1 wird Steuerbefreiung nur für einen Hund 
gewährt. 

§ 8 
Steuerfreie Hundehaltung

1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz insbesondere 
 1.  die Haltung von Hunden, die ausschließlich zur Berufsarbeit und 

Einkommenserzielung gehalten werden und hierfür notwendig 
sind. 

 2.  die Haltung von Diensthunden, wenn diese auf Weisung des Dienst-
herrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des 
Dienstherrn angescha%t wurden, in dessen Eigentum verbleiben 
und die Unterhaltungskosten überwiegend aus ö%entlichen Mitteln 
bestritten werden.

 3.  die Haltung von Hunden, die von wissenschaftlichen Einrichtungen 
ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden.

2)  Die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit sind durch Vorlage entspre-
chender Nachweise zeitnah zu belegen.

  Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit, so hat der Hun-
dehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 9
Steuerermäßigung

1)  Die Steuer ist auf Antrag des Steuerp#ichtigen auf die Hälfte zu ermäßi-
gen für das Halten von Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, wel-
che von dem nächsten bewohnten Gebäude in mehr als 200 m Luftlinie 
entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für höchstens zwei Hunde.

2)  Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde gemäß § 11 ausgenom-
men.

3)  Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche die Steuer 
nach Abs. 1) ermäßigt wird, voll zu versteuernde Hunde gehalten, so gel-
ten diese für die Bemessung der Steuer als zweite oder weitere Hunde.

§ 10
Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbefreiung und  

Steuerermäßigung
1)  Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird wirksam mit Beginn 

des auf die Antragstellung folgenden Monats. 
2)  Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 
 1.  die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind; 

dies kann von der Vorlage eines entsprechenden Nachweises ab-
hängig gemacht werden, 

 2.  der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines 
Vergehens gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen belangt wur-
de, 
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 3.  für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes ent-
sprechende Unterkunftsräume vorhanden sind, 

 4.  in den Fällen des § 7 Abs. 1) Nr. 3 ordnungsgemäß Bücher über den 
Bestand, den Erwerb, die Veräußerung und die Abgänge der Hunde 
geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

§ 11 
Gefährliche Hunde

1)  Als gefährliche Hunde gelten Hunde im Sinne des Landesgesetzes über 
gefährliche Hunde (LHundG) vom 22. Dezember 2004 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt von Rheinland-Pfalz S. 576) in der heute gültigen Fas-
sung. 

 Gefährliche Hunde sind 
 1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, 
 2.  Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Wild oder 

Vieh hetzen oder reißen,
 3.  Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen 

angesprungen haben, und 
 4.  Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbe-

reitschaft, Angri%slust, Schärfe oder andere in ihrer Wirkung ver-
gleichbare Eigenschaft entwickelt haben. 

2) Bei Hunden der Rassen 
 - American Sta%ordshire Terrier und 
 - Sta%ordshire Bullterrier 
 und Hunden des Typs
 - Pit Bull Terrier
  sowie Hunden, die von einer dieser Rassen abstammen, wird die Eigen-

schaft als gefährlicher Hund unwiderlegbar vermutet.

§ 12
Überwachung der Anzeigep!icht

Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens einem Jahr im Gemein-
degebiet Hundebestandsaufnahmen durchführen. Dabei können folgende 
Daten erhoben werden: 
1. Name und Anschrift des Hundehalters 
2. Anzahl der gehaltenen Hunde
3. Herkunft und Anscha%ungstag
4. Geburtsdatum
5. Rasse.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 

 1.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1) einen Hund nicht, nicht recht-
zeitig oder fehlerhaft anmeldet. 

 2.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2) einen Hund nicht oder nicht 
rechtzeitig abmeldet.

 3.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3) und § 8 Abs. 2) Satz 2 die Ver-
änderung der Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit, Steuerermä-
ßigung oder Steuer-befreiung nicht rechtzeitig anzeigt.

 4.  als Hundehalter bei seiner Anmeldep#icht nach § 3 Abs. 1) keine 
wahrheitsgemäßen Angaben zur Hunderasse macht; insbesondere 
im Hinblick auf die Bestimmung des § 11 (gefährliche Hunde).

 5.  die Auskunftsp#icht verletzt, die im Zusammenhang mit der Hunde-
bestandsaufnahme gemäß § 12 gegeben ist. 

2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro geahndet werden.

§ 14
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung der 
Gemeinde über die Erhebung der Hundesteuer vom 07.07.2011 außer Kraft.
Flörsheim-Dalsheim, den 09.12.2014 Henn, Ortsbürgermeister

Hinweis
Eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO)
2.  die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Ortsgemeinde-

rates 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der ö%entlichen 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Orts-
gemeinde Flörsheim-Dalsheim oder der Verbandsgemeinde Monsheim gel-
tend gemacht werden.
Flörsheim-Dalsheim, den 09.12.2014 Henn, Ortsbürgermeister

Hohen-Sülzen

Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die diesjährige Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. ergab die stattliche Summe von 754,70 Euro. Dafür bedanke 
ich mich herzlich bei allen Spendern für ihre Unterstützung. Ein besonderes 
Dankeschön gebührt Frau Wilhelmine Bach. Mit großem, persönlichem En-
gagement führt sie alljährlich diese Sammlung durch.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die wichtige Arbeit des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge, die zur Versöhnung und zum friedlichen Mitein-
ander der Völker mahnt.  Ortsbürgermeister Kurt Görisch

Terminplan der Ortsgemeinde Hohen-Sülzen  
für das Jahr 2015
08.01.   FWG: Jahresversammlung
09.01.   Neujahrstre%en im Rathaus
17.01.   GZV: 40 Jahre
24.01.   V.D.K.: Mitgliederversammlung

17.02.   TuS: Kinderkräppelka%ee  

21.03.   Kindergarten: Frühlingsfest         
26.03.   Landfrauen: Kochvortrag
28.03.   GZV: Jahresversammlung

18.04.   Landfrauen: Frauenfrühstück  
30.04.   Gemeinde: Dorfgemeinschaftstag

30.05.    Freundschaftsverein Hohen-Sülzen – Maron  
Gäste aus Maron zu Besuch

  
18.06.   Landfrauen: Grillabend 
20.06. - 21.06.  Feuerwehrfest
27.06.   Bürgertre%en: Sommerfest
    
24.07. – 28.07. Kerwe

01.08 – 02.08. Nachkerwe - Hof Nettelbeck 
09.08.   22. Weinbergshäuschenwanderung

24.09.   Landfrauen: Ka%eenachmittag
27.09.   Bürgertre%en: Herbstfest

03.10.   GZV: Helferfest
04.10.   Erntedankfest   
15.10.   Landfrauen: Mitgliederversammlung 
 
12.11.   Landfrauen: Mitmachkurs
26.11.   Einwohnerversammlung
29.11.   VDK: Weihnachtsfeier
29.11.   Adventstre%en

03.12.   Landfrauen: Weihnachtsfeier
06.12.   TuS: Nikolausfeier
12.12. – 13.12.   GZV: Lokalschau   (DGH ab 09.12. belegt)
13.12.   Adventstre%en 
18.12.   Feuerwehr: Weihnachtsfeier
20.12.   Adventstre%en
31.12.   FWG: Silvesterparty

Seniorentre%: Jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat um 14.30 Uhr
Kindergarten: Mittwochs Bewegungstag ab 07.30 Uhr
Bürgertre%en: Jeden 2. Freitag im Monat am oder im Rathaus
GZV: Tre%en jeden 1. Freitag im Monat außer Juni bis August
TuS: Funkentraining montags von 16.30 – 18.00 Uhr 
TuS: Fitness montags von 19.00 – 20.00 Uhr
TuS: Rückengymnastik montags von 20.00 – 21.00 Uhr 
TuS: Body X dienstags von 17.30 – 19.00 Uhr
TuS: Tischtennis dienstags ab 19.00 Uhr
TuS: Kinderturnen 2  mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr
TuS: Yoga mittwochs von 18.30 – 19.30 Uhr
TuS: Pilates mittwochs von 19.30 – 20.30 Uhr
TuS: Kinderturnen 1 donnerstags von 15.30 – 16.30 Uhr
TuS: Funkentraining donnerstags von 16.30 – 17.30 Uhr
TuS: Volleyball Kids donnerstags von 17.30 – 18.30 Uhr


